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§ 74 LBBG 2001 Zuteilungsgebuhr

LBBG 2001 - Burgenlandisches Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.06.2025

(1) Bei einer Dienstzuteilung erhalt der Beamte eine Zuteilungsgebihr; sie umfasst die Tagesgebihr und die
Nachtigungsgeblhr. Der Anspruch auf die Zuteilungsgebihr beginnt mit der Ankunft im Zuteilungsort und endet mit
der Abreise vom Zuteilungsort oder, wenn der Beamte in den Zuteilungsort versetzt wird, mit dem Ablauf des letzten
Tages der Dienstzuteilung, spatestens aber nach Ablauf des 180. Tages der Dienstzuteilung. § 69 findet sinngemald

Anwendung.

(2) Die Zuteilungsgebuhr betragt:

1. fur die ersten 30 Tage der Dienstzuteilung 100 % der Tagesgebuhr und der Nachtigungsgebuhr nach§ 65;

2. ab dem 31. Tag der Dienstzuteilung 50 % der Tagesgebuhr nach Tarif | und der Nachtigungsgebuhr nach
§70.

(3) Betragt die fahrplanmaRige Fahrzeit fur die Strecke von dem der Wohnung nachst gelegenen fiir die Fahrt in
Betracht kommenden Bahnhof zum Zuteilungsort und zurlick zusammen nicht mehr als zwei Stunden, ohne dass
durch die Ruckfahrt eine ununterbrochene elfstiindige Ruhezeit verhindert wird, so erhalt der Beamte an Stelle der

Zuteilungsgebuhr

1. den Ersatz der Fahrtauslagen fur die Fahrtstrecke und fur die notwendige Benltzung eines innerstadtischen
Massenbefdérderungsmittels im Zuteilungsort, hdchstens aber die nach Abs. 2 zustehende Nachtigungsgebuhr,

2. die Tagesgebuhr nach Abs. 2, wenn die Dauer der Abwesenheit vom

Wohnort elf Stunden Ubersteigt; Ubersteigt die Dauer der Abwesenheit drei Stunden, so gebiUhrt fur jede
angefangene Stunde ein Zwodlftel der Tagesgebulhr. Als Abwesenheit vom Wohnort gilt die Zeit zwischen der
fahrplanmaBigen Abfahrt des Massenbeférderungsmittels im Wohnort und der tatsachlichen Ankunft des

Massenbeférderungsmittels im Wohnort.

(4) Erkrankt oder stirbt der Beamte wahrend der Dienstzuteilung, so finden sinngemaR die Bestimmungen des§ 66

Abs. 2 und 3 Anwendung.

(5) Wird der Beamte einer in seinem Wohnort gelegenen Dienststelle zugeteilt, so hat er weder auf eine
Reisekostenvergltung noch auf die in den Abs. 1 und 2 angefuhrten GebUhren einen Anspruch.

(6) Ein Beamter, der nach dem 30. Juni 1998 gemaR & 41 LBDG 1997 fur einen zumindest zweijahrigen Zeitraum ins
Ausland entsandt wird, hat Anspruch auf Ubersiedlungsgebiihren gemaR den 88§ 84 bis 88 fiir die Ubersiedlung ins
Ausland und aus Anlass der Beendigung der Entsendung fiir die Ubersiedlung ins Inland, wenn er tatsichlich

Ubersiedelt.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/lbbg_2001/paragraf/69
https://www.jusline.at/gesetz/lbbg_2001/paragraf/65
https://www.jusline.at/gesetz/lbbg_2001/paragraf/70
https://www.jusline.at/gesetz/lbbg_2001/paragraf/66
https://www.jusline.at/gesetz/lbbg_2001/paragraf/84

In Kraft seit 01.01.2012 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 74 LBBG 2001 Zuteilungsgebühr
	LBBG 2001 - Burgenländisches Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001


